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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1939

Norm

ABGB §585

Rechtssatz

RG 4.9.1939, VIII 250

Die Testamentszeugen müssen während der ganzen Zeit der Erklärung des Erblassers anwesend sein. (Es genügt also

nicht, daß sie die Erbseinsetzung, nicht aber die Erklärung des Erblassers über Vermächtnisse hören).

Veröff: DREvBl 1940/6
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